Ort, .......... 2010

beschwerde über koalitionsvertrag

Sehr geehrte/r Frau/Herr …..............,

am 24. Oktober beschloss die neue schwarz-gelbe Koalition in Berlin den Koalitionsvertrag. Darin heißt es: „Neben einer Kapazitätsentwicklung der Flughäfen werden wir insbesondere international wettbewerbsfähige Betriebszeiten sicherstellen. Die dazu erforderliche Präzisierung im Luftverkehrsgesetz soll eine gleichberechtigte und konsequente Nachhaltigkeitsabwägung von wirtschaftlichen, betrieblichen und dem Lärmschutz geschuldeten Erfordernissen auch bei Nachtflügen sicherstellen.“ Die Koalition übernimmt damit leider einseitig die Ziele der „Initiative Luftverkehr“ und lässt die Erfordernisse des Lärmschutzes, der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes völlig außer acht. Die von Bundeskanzlerin Merkel reklamierte Vorreiterrolle Deutschlands beim Klimaschutz ist damit völlig ad absurdum geführt.

Der weitere Flughafenausbau dient der Sicherstellung eines von der „Initiative Luftverkehr“, bestehend aus Vertretern der Luftfahrt-Lobby, erwarteten Wachstums des Flugverkehrs von 5 bis 6 Prozent pro Jahr. Diese Prognose halte ich, auch unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, für völlig überzogen. Deshalb befürchte ich, dass in den nächsten Jahren weitere Hunderte Millionen Steuergelder für volkswirtschaftlich sinnlose Investitionen ausgegeben werden.

Ich befürchte weiterhin, dass die Formulierung „international wettbewerbsfähige Betriebszeiten“ bedeutet, dass die an fast allen deutschen Flughäfen geltenden Nachtflugverbote völlig aufgehoben werden sollen. Die Bezugnahme auf das Luftverkehrsgesetz kann nur bedeuten, dass die dort im

§ 29b gegebene Normensetzung: „Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen“ gestrichen oder zumindest stark aufgeweicht wird. 

Für den Flughafen Leipzig/Halle, in dessen Einzugsgebiet ich wohne, bedeutet das Vorhaben der Koalition, dass sich die bereits jetzt sehr hohe Anzahl der Nachtflüge (durchschnittlich 115 von Dienstag bis Freitag) weiter deutlich erhöhen wird. Neben drei bis sechs Militärflügen werden in Leipzig derzeit nachts fast ausschließlich internationale Frachtflüge abgewickelt. Durch die nächtliche Verfügbarkeit weiterer deutscher Flughäfen wird sich zusätzlich der innerdeutsche Nachtflugverkehr rasant entwickeln. Ob sich dann das vor dem Bundesverwaltungsgericht erstrittene Nachtflugverbot für zivile Passagierflüge noch halten lässt, ist fraglich.  

Bereits jetzt ist die nächtliche Fluglärmbelastung unerträglich. Die uns im Planfeststellungsbeschluss zugestandenen ausschließlich passiven Lärmschutz-maßnahmen sind völlig unzureichend. Dieses nächtliche Lärminferno wird sich nun noch deutlich verstärken. Längst ist statistisch erwiesen, dass ca. 20 Prozent der von Nachtfluglärm betroffenen Bevölkerung mittelfristig an Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Herzinfarkten, an Depressionen und Krebs erkranken. Ich fühle mich deshalb durch den Beschluss der Koalition in meinem verfassungs-mäßigen Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt.

Ich fordere Sie auf, die im Koalitionsvertrag formulierten Zielstellungen im Bundestag nicht umzusetzen. Stattdessen verlange ich, dass Sie sich für folgende Maßnahmen einsetzen:

· sofortiges Moratorium des Ausbaus von Verkehrsflughäfen in Deutschland und Einsatz der dafür vorgesehenen Mittel für die Modernisierung der Schienen-infrastruktur

· Entwicklung eines Konzeptes zur Verlagerung von Flugverkehr auf die Schiene, insbesondere im nationalen und im nahen europäischen Personen- und Warentransport

· sofortige Besteuerung von Kerosin mindestens für alle Flüge im EU-Gebiet

· Übernahme der Empfehlungen der WHO für den nächtlichen Schutz vor Fluglärm (Mittelungspegel max. 30 dB(A), Spitzenpegel max. 45 dB(A)) in deutsches Recht.

Bitte teilen Sie mir mit, welche Maßnahmen und Gesetzesinitiativen Ihre Fraktion in der aktuellen Legislaturperiode anstrebt, um auf dem Gebiet des Luftverkehrs sowohl den Erfordernissen des Lärmschutzes als auch des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht zu werden. Im Koalitionsvertrag habe ich dazu leider keine Hinweise gefunden.

Mit freundlichen Grüßen
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